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Doch denke ich, in Ihrem
Fall ist ein Ende mit
Schrecken immer noch bes-

ser als ein Schrecken ohne
Ende. Ich würde, wenn ich
Sie wäre, eine Alterswohnung
suchen. In die Nähe der Toch-
ter sollten Sie nur mit deren
Einverständnis zügeln und
mit ihr vorher besprechen,
wieweit sie für Sie dasein
kann und will. Sonst würden
Erwartungen, die dann nicht
erfüllt werden (können), Sie

nur unglücklich machen.
Kaufen würde ich in Ihrem
Alter keine Wohnung mehr.

In einer Alterswohnung
wären Sie weiterhin selbstän-

dig, hätten aber Anschluss
unter Ihresgleichen, und Sie

könnten von besonderen Lei-

stungen profitieren. Alters-
wohnungen sind in der Regel
auch preisgünstiger als die

Wohnungen auf dem freien
Markt. Ihr momentaner Zins
von Fr. 1730.- frisst mehr als

Ihre AHV-Rente! Wenden Sie

sich an die Pro Senectute für
entsprechende Adressen.

Da Sie nur die AHV-Rente
beziehen, müssen Sie von
Ihrem Vermögen brauchen.
Im Moment ist dieser Vermö-
gensverzehr etwas gar hoch.
Er wird aber sinken mit einer
günstigeren Miete, worauf Sie

unbedingt achten sollten.
Mit den Jahren wird auch der
Autounterhalt dahinfallen.

Suchen Sie so bald als

möglich ein Zuhause, in dem
Ihnen wohl ist. Aber bitte, zü-

geln Sie nicht wieder Hals
über Kopf, sondern mit Be-

dacht.

Wer kommt
für mich auf?
Mein Man«, körper/ic/r und see-

Z/sc/i sehr krank, Zehf nun im
P/Ze^ekeim. Das kostet im Tag
Er. 109.-. Haus und Land hatte
er verkau/t, und ich bekam vom
Er/ös Fr. 75000.-; Fr. 30000.-
verschenkte ich. Heute habe ich
noch Fr. 32000.- auf dem Kon-

to. Zeh bekomme eine halbe Ehe-

paarrenfe von Fr. J444-, mein
Mann erhä/t noch Fr. J380.-
Pension dazu. Er hat von sei-

nem Geld noch knapp
Fr. 9000.- übrjg; weii er braucht
und braucht, ich weiss nicht
wo/ur. Meine Fra^e: Wer muss

/xir mich au/kommen, wenn ich

es nicht mehr kann? Zeh wäre

/roh, wenn Sie mir diese Fra^e
beantworten könnten.

Wir haben in der Schweiz ein
Sozialhilfegesetz, und des-
halb muss bei uns niemand
verhungern, alle bekommen
ein Dach über den Kopf und
Kleider. Ist Ihr Vermögen auf
Fr. 25000.- zusammenge-
schrumpft, sollten Sie bei Ih-
rer AHV-Ausgleichskasse ei-

nen Antrag auf Ergänzungs-
leistung stellen.

Werden Sie pflegebedürf-
tig, haben Sie, ungeachtet Ih-
rer finanziellen Lage, je nach
Grad der Behinderung, nach
einem Jahr eine Hilflosenent-
Schädigung zugute.

Im Pflegeheim bezahlt Ih-
re Krankenkasse je nach Ihrer
Versicherung einen Beitrag.

Reicht dann das Geld im-
mer noch nicht, wenden Sie

sich an Ihre Wohngemeinde
mit einem Gesuch um mate-
helle Hilfe.

Es gibt auch Kantone, die
Altersbeihilfen ausrichten.

Die Allgemeinheit wird al-
so für Sie aufkommen, wenn
Sie es nicht mehr können.
Bemühen muss man sich je-
doch schon um die verschie-
denen Leistungen. Von sich
aus werden die Ämter nicht
aktiv; sie müssen es erfahren,
wo Hilfe gebraucht wird.

Marianne Gäbw/Zer

Die Bank
gibt
Auskunft

«

Ärai
Dr. Emil Gwalter

Festgeld

Wie kann man FesigeZd anZe-

£e«? Zcb babe geZese«, cZass es

Banken ^ibt, äie soZcbes sebon

mit Fr. 50000.- anbieten. Wie
stebt es mit den Zinsen?

Ich habe verschiedene Ban-
ken angefragt, und keine hat
mir geantwortet, dass sie

Festgeld bereits ab Fr. 50000-
abgibt. Die Zinsen im unte-
ren Bereich (von Fr. 100000-
bis Fr. 500000.-) betragen
2%% bis 2^/8%. Für 12 Mona-
te sind sie zwischen 3% und
31/4%.

Daraus folgt für Sie, dass

Festgeldanlagen, selbst wenn
Sie 100000 Franken verfüg-
bar haben, keine interessante
Anlage sind. Mit einem (AI-
ters-)Sparkonto erhalten Sie

einen spürbar besseren Zins.
In der Regel können Sie mo-
natlich bis zu Fr. 5000.- ohne
Kündigung abheben. Grösse-

re Beträge bedürfen einer
Kündigung von 6 Monaten.
Falls die Limite von Fr. 5000.-
nicht ausreicht, ist es Ihnen
freigestellt, zwei oder mehre-
re Sparkonten zu unterhal-
ten.

Eine Alternative können
auch Geldmarktfonds sein,
die Sie mit kleineren Beträgen
erwerben und jederzeit auflö-
sen können. Zur Zeit sind je-
doch auch hier die Zinsen
sehr gedrückt und Sie haben
beim Kauf und Verkauf mit,
allerdings geringen, Spesen
zu rechnen. Zudem passt sich
der Wert dieser Fonds laufend
der jeweiligen Marktsituation
an, so dass Sie keine Gewähr
haben, Ihre Einlage bei Be-

darf vollständig zurückzuer-
halten. Es hat allerdings Zei-
ten gegeben, da die Festgeld-
Zinsen höher waren als die
Zinsen langfristiger Anlagen.
Dies waren allerdings Zeiten

AVANT, das Original
Gehhilfe und bequemes
Sitzen in einem
Vorteile: Gurtbremsen,
erfordern minimale Muskelkraft,
Sitzhöhe verstellbar, kann da-
durch jeder Körpergrösse ange-
passt werden.

Platzsparend AÄ/DhV
zusammenlegbar.

(3

Bestellung: Unterlagen 1 Avant

Absender:

Generalvertretung: H. Fröhlich AG
Abt. Medizin, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01/910 16 22
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gestörter wirtschaftlicher Ver-
hältnisse und die Perioden
waren jeweils von eher kurzer
Dauer.

Dr. Em/Z GwaZfer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

«Zusatzleistungen»
zur AHV

/« einem Leserbrief erkZärte ein

Pensionierter, üass er zasam-
men mit seiner Prau pro ALo/zat

Pr. 3000 - AHV-Ke«fe inklusive
Zusatz erba/te. t/inzu kämen
nocb Pr.2300.- Pensionskas-

sen^eider; das Ersparte betrage
Pr. 200 000.-. Meso erbä/t ;e-
manä, der soviel Erspartes und
eine recbt bobe Pension bat,
nocb einen Zusatz zur üblichen
ADV?

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Wie ich in der «Zeitlupe»
Nr. 6/95, S.42, näher ausfüh-
ren konnte, sieht das Bundes-
recht für AHV/IV-Berechtigte
zwei verschiedene «Bedarfs-

leistungen» vor, die in der Be-

völkerung oft verwechselt
und als «Zusatzleistungen»
bezeichnet werden. Dabei
geht es um die
• Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV (EL), die als wirt-
schaftliche Bedarfsleistungen
aufgrund der persönlichen
Einkünfte und Vermögens-
werte sowie der notwendigen
Auslagen (z.B. Miete, Pflege-,
Krankheits- und Heimkosten)
den individuellen Existenz-
bedarf gewährleisten sollen.
Je höher der Lebensbedarf ist
oder je bescheidener die eige-

nen Mittel sind, desto eher
besteht die Möglichkeit für
den Bezug von EL. Allerdings
sieht das Gesetz für einzelne
Kriterien maximal anrechen-
bare Beträge vor und regelt
auch die Anrechnung von
Vermögen, um ungerechtfer-
tigte Leistungen zu vermei-
den. Die EL werden nicht von
der AHV/IV, sondern aus
Steuermitteln finanziert, zu-
dem haben die Kantone
einen beschränkten Gestal-

tungsraum, so dass im Einzel-
fall auch kantonale Vorschrif-
ten zu beachten sind.
• Hilflosenentschädigung
(HE), die von der individuel-
len Pflegebedürftigkeit der
Versicherten abhängen. Ent-
scheidend ist dabei, inwie-
weit die im Bundesrecht vor-
gesehenen sechs «alltägli-
chen Lebensverrichtungen»
ohne Hilfe oder Aufsicht
noch wahrgenommen wer-
dem können. Die HE werden
von AHV/IV finanziert und
können von den Versicherten
unabhängig von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen
beansprucht werden

Da sowohl EL als auch HE

wesentlich von den Verhält-
nissen im Einzelfall abhän-

gen - die weder eine Verwal-

tungsstelle noch die Organe
der AHV/IV kennen -, muss
der Anspruch von den Versi-
cherten durch Anmeldung
geltend gemacht werden.

Für Einzelheiten muss ich
Sie auf die entsprechenden
Merkblätter der AHV-Infor-
mationsstelle verweisen, die

- ebenso wie die Anmeldefor-
miliare - bei den AHV-Zweig-
stellen der Gemeinden er-
hältlich sind. Für weitere Aus-
künfte steht Ihnen gerne
auch die örtliche Beratungs-
stelle von Pro Senectute zur
Verfügung.

Neben den erwähnten
bundesrechtlichen Leistun-
gen bestehen teilweise auch
ergänzende kantonale oder
kommunale Beihilfen oder
Zusatzleistungen, über wel-
che die örtlichen Stellen
näher informieren können.

Dr. iur. PurioZf Tuor

Recht
Erbvorbezug
/n der «Ze/fZupe» 3/95, S. 33,
/uZireu Sie unter dem PifeZ «Erb-

vorbezu#» aus: «... könnte« die

Kinder - «ac/i überwiegender

Lebrmeinun^"- die Schenkung in-
soweit a«/ecbfe«, aZs i/zr P/7icPzt-

fe/Zsrec/rf verietzt wäre.» AZs

fVirfscZia/tsZeürer be/iandZe leb

unter anderem aucb das Erbrecht,

und desbaZb interessiert micb die-

se «Scbenkungsan^eZegenbeit».
tcb babe /öZgende Praxen; I. Den-
ken Sie bei der Beantwortung der

Präge an ZGB 527 Zi/f! 3? 2.

IVieso schreiben Sie «nach über-

wiegender Lehrmeinung»? Wie
iiesse sich diese GesetzessteZZe

noch anders ausZegen? 3. Haben
Sie die 5-/ahres/rist derKürze haZ-

ber weggeZassen odergi/t sie nicht
in Jedem PaZZ?

Vorausschicken möchte ich
einen Hinweis auf die

Schwierigkeiten der schriftli-
chen Leserberatung. Einer-
seits werden oft in Anfragen
unvollständige, teilweise un-
wesentliche Angaben ge-
macht, während wesentliche
Punkte fehlen. Meistens
wären Nachfragen an den Le-

ser bzw. an die Leserin nötig,
was aber im Rahmen der

«Zeitlupe»-Beratung nicht
möglich ist. Die Publikation
ist häufig der Versuch eines
Resümees der Anfrage. Ande-
rerseits kämpfe ich bei der Be-

antwortung beinahe immer
zwischen Skylla und Charyb-
dis, zwischen dem Erforder-
nis der juristischen Genauig-
keit und der Anforderung an
Einfachheit, Lesbarkeit und
Verständlichkeit der Antwort.
Ich bemühe mich, keine gra-
vierenden Fehler zu machen,
nehme jedoch Vereinfachun-

gen in Kauf.
Nun zu Ihrer Frage: Bei den

besagten Ausführungen habe
ich mich eigentlich auf Art.
527 Ziff. 1 ZGB gestützt. Als

sog. Ausstattungen im Sinne
dieser Norm werden grössere

einmalige Schenkungen an
Nahestehende verstanden.
Nach herrschender Lehre soll
Art. 527 Ziff. 1 auch meinen:
«Wenn die betreffenden Zu-

Wendungen vom Erblasser

von der Ausgleichung ausge-
schlössen wurden». Gemäss

Minderheitsmeinung (z.B.
Prof. Piotet) soll Art. 527 Ziff.
1 nur anwendbar sein, wenn
die Ausgleichung mangels Er-

beneigenschaft des Empfän-
gers (Vorversterben usw.) da-

hinfällt.
Schliesst man sich der

überwiegenden Lehrmei-

nung an, so ist - bei lebzeiti-

gen ausgleichungsbefreiten
Zuwendungen an Nachkom-
men - Art. 527 Ziff. 3 weitge-
hend gegenstandslos.

Sie haben recht, ich habe
in der Beantwortung der An-
frage alles stark verkürzt und
vereinfacht. Ich hätte zu-
nächst auf Art. 527 Ziff. 3
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